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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2017/MC/1057
öffentlich
29.08.2017
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägungsbeschluss zur Satzung über die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3 "Quartierbebauung" der Stadt Malchin

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 11.09.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Stadt Malchin

Nichtöffentlich 26.09.2017 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 18.10.2017 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Trägerbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 1 (Abwägungstabellen) wie 
folgt abgewogen:

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen  

Lfd.
Nr.

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum
Stellung-
nahmen

keine
Einwände

Anmerkungen/
Abwägung
erforderlich

Behörden/Verbände
1. Landkreis Mecklen-

burgische Seenplatte
09.05.2017 02.05.2017 X

2. Amt für Raumordnung
und Landesplanung

24.03.2017 22.03.2017 X

3. Hanse Werk AG 13.03.2017 13.03.2017 X

4. Vodafone Kabel 
Deutschland

20.04.2017 20.04.2017 X

5 Betrieb für Bau und 
Liegenschaften M-V

30.03.2017 27.03.2017 X

6. Deutscher 
Wetterdienst

29.07.2016 27.07.2016 X

7. GASCADE 
Gastransport GmbH

16.03.2017 16.03.2017 X

8. Landesamt für innere 
Verwaltung M-V

13.03.2017 13.03.2017 X

9. E.DIS AG 22.03.2017 20.03.2017 X

10. Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und 
Geologie M-V

27.03.2017 27.03.2017 X

11. Landesamt für 
Gesundheit und 
Soziales M-V

30.03.2017 27.03.2017 X

12. Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt 
Stralsund

23.03.2017 21.03.2017 X
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13. Landesamt für zentrale 
Aufgaben und Technik 
der Polizei M-V

12.04.2017 12.04.2017 X

14. Handwerkskammer
Ostmecklenburg-
Vorpommern

11.04.2017 10.04.2017 X

15. Bergamt Stralsund 24.04.2017 20.04.2017 X

16. Handelsverband Nord 
e.V.

13.04.2017 11.04.2017 X

17. Deutsche Bahn AG 22.03.2017 16.03.2017 X

18. IHK Neubrandenburg 21.04.2017 20.04.2017 X

19. Deutsche Telekom 
Technik GmbH

20.03.2017 20.03.2017 X

20. Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und 
Umwelt MSE

19.04.2017 12.04.2017 X

21. GDMcom  12.04.2017 10.04.2017 X
22. Straßenbauamt 

Neustrelitz
31.03.2017 24.03.2017 X

23. Landesforst M-V 13.04.2017 11.04.2017 X

24. Landesamt für Kultur- 
und Denkmalpflege  

24.03.2017 24.03.2017 X

25. Bundesamt für 
Infrastruktur, Umwelt-
schutz u. Dienstlstg. 
der Bundeswehr

16.03.2017 16.03.2017 X

Nachbargemeinden
26. Stadt Teterow 20.03.2017 16.03.2017 X

27. Stadt Dargun 18.04.2017 13.04.2017 X
28. Hansestadt Demmin 28.03.2017 24.03.2017 X
29. Reuterstadt 

Stavenhagen
07.04.2017 06.04.2017 X

keine Stellungnahme wurde abgegeben von:

- Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Güstrow
- Landesanglerverband M-V
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband MV
- Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“
- Landesjagdverband MV
- GRÜNE LIGA MV
- NABU M-V
- Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
- BVVG 
- WZV Malchin-Stavenhagen
- Stadt Neukalen

Die Stadt Malchin geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Bedenken geäußert. Die Stadt geht davon aus, dass 
Belange nicht betroffen sind. 
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2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form (s. Anlage).

Sach- und Rechtslage:
§ 22 Kommunalverfassung M-V
§ 1 Abs. 7 BauGB

Die Stadtvertretung Malchin hat in ihrer Sitzung am 08.03.2017 den Entwurf der Satzung 
über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Quartierbebauung“ der Stadt Malchin 
gebilligt und zur öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
bestimmt. Der Entwurf hat vom 20.03.2017 bis zum 21.04.2017 öffentlich ausgelegen. Die 
eingegangenen Stellungnahmen sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abzuwägen (s. anliegende 
Abwägungstabellen).

Finanzielle Auswirkungen:

Eine Finanzierung der Planungskosten erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme „Ausbau der
Karl-Dressel-Straße/Achterstraße und des Nordquartiers“ aus dem städtebaulichen
Sondervermögen, da die B-Planänderung zur Umsetzung dieser Maßnahme notwendig ist.

Anlagen:
Abwägungstabellen



                                                                                                                                                   

 Stellungnahme Nr.1  Seite 1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                       ABWÄGUNG/ BERÜCKSICHTIGUNG VON HINWEISEN ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

JA          NEIN     ENTHALTG. 
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Zu 3. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Malchin wurde am 17.05.2017 durch 

die Stadtvertretung beschlossen und befindet sich im 

Genehmigungsverfahren. Es wird davon ausgegangen, dass der 

Satzungsbeschluss erst gefasst wird, wenn der Flächennutzungsplan 

rechtskräftig ist, so dass die 3. Änderung nicht mehr als „vorzeitig“ 

einzustufen ist. 

Der Bebauungsplan sollte vorzeitig geändert werden, da die 

Baumaßnahme „Umgestaltung und Erneuerung der Karl-Dressel-Straße/ 

Achterstraße/ Nordquartier“ gemäß  dem  

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz ursprünglich im Zeitraum von 

2015 bis 2018 durchgeführt werden sollte. Somit war Eile für die 

Durchführung des Verfahrens zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 

„Quartierbebauung geboten, denn die Änderung des 

Bebauungsplanes ist Voraussetzung zur Erteilung  der Genehmigung 

nach § 10 Straßen- und Wegegesetz für diese Baumaßnahme.  Durch 

Änderung des Artikels 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 

wurde der   Förderzeitraum bis 2020 verlängert.  

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Quartierbebauung“ dient 

als Grundlage für die Umsetzung der Planungsabsichten der Stadt 

Malchin. Im Flächennutzungsplan wurde die 3. Änderung entsprechend 

berücksichtigt. Somit steht die 3.Änderung des des Bebauungsplanes Nr. 

3 „Quartierbebauung“ der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 

nicht entgegen. Insofern erübrigt sich eine entsprechende Begründung 

der Vorzeitigkeit. 

Zu 4. 

Die Überschrift wird geändert. 

Die Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ wird herausgenommen. 

Das Planzeichen für den räumlichen Geltungsbereich wird korrigiert. 

Der Bereich der Ein- bzw. Ausfahrt wird entsprechend gekennzeichnet 

und in der Zeichenerklärung erläutert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Stellungnahme Nr.1 Seite 3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                       ABWÄGUNG/ BERÜCKSICHTIGUNG VON HINWEISEN ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

JA          NEIN     ENTHALTG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Denkmalpflege 

Die aufgeführten denkmalrechtlichen Hinweise der 1. Änderung 

werden in Abstimmung der Stadt Malchin mit dem Bauamt und mit der 

unteren Denkmalschutzbehörde auch auf der 3. Änderung 

ausgewiesen. Dem Hinweis des Landkreises wird nicht nachgegangen. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnahme Nr. 24 des 

Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege Mecklenburg-

Vorpommern verwiesen. 
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Alle in der Stellungnahme des Landesamtes für Kultur- und 

Denkmalpflege gegebenen Hinweise, Nebenbestimmungen und 

Erläuterungen wurden im Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 3 „Quartierbebauung“ berücksichtigt. 

Diese wurden schon aus der 1. Änderung des Bebauungsplanes  

übernommen und werden auf der Planzeichnung ausgewiesen. 
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